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ENTGELTORDNUNG DES MUSIKZENTRUMS DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG 
 
Aufgrund von § 13 Abs. 6 und 9 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung vom 26. Februar 2007 
(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. September 2019 (Nds. GVBl. S. 261), 
i. V. m. Abschn. C Ziff. 1.1 der Allgemeinen Gebühren- und Entgeltordnung der Universität Lüneburg vom 21. Juli 
2004 (Universität Lüneburg INTERN Nr. 14/04 vom 05. August 2004) hat das Präsidium der Leuphana Universität 
Lüneburg am 30.08.2023 die folgende Entgeltordnung für das Musikzentrum der Leuphana Universität Lüneburg 
beschlossen. 
 
§ 1 Geltungsbereich 
1.1 Das Musikzentrum der Leuphana Universität Lüneburg (im Folgenden: Musikzentrum) ist eine Hochschulein-

richtung der Leuphana Universität Lüneburg gem. § 13 Abs. 6 NHG. 
1.2 Das Musikzentrum leistet Instrumentalunterricht (Einzel- und Gruppenunterricht) und die Teilnahme an Mu-

sikensembles der Leuphana Universität Lüneburg, insbesondere Chor, Orchester, Big Band, Kammerchor und 
Kammermusik Ensembles, und erhebt dafür Entgelte entsprechend dieser Ordnung.  

1.3 Der Instrumentalunterricht ist auch für Mitglieder und Angehörige der Hochschule entgeltpflichtig, da der In-
strumentalunterricht nicht zu studien-, insbesondere prüfungsbezogenen und damit hochschulischen Zwecken 
gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1 bis 3 NHG, sondern zu rein privaten und damit außerhochschulischen Zwecken 
angeboten wird. Die Hochschule fördert dadurch die privaten kulturellen und musischen Belange ihrer Mitglie-
der und Angehörigen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 9 NHG. 

 
§ 2 Nutzung der Angebote des Musikzentrums 
2.1. Die unterschiedlichen Arten der Angebote des Musikzentrums in dieser Entgeltordnung werden aufgrund vari-

ierender Entgeltbeträge wie folgt gesondert geregelt: 
2.1.1. Für den vom Musikzentrum angebotenen Instrumentalunterricht werden Entgelte gem. § 4 erhoben 

a) von an der Leuphana Universität Lüneburg immatrikulierten Studierenden, 
b) von Austauschstudierenden (z.B. Erasmus) 
c) von nicht-studentischen Mitgliedern und Angehörigen der Leuphana Universität Lüneburg, und von 
d) von Externen, die im Rahmen freier Kapazitäten zugelassen werden. 

2.1.2. Für die vom Musikzentrum angebotene Teilnahme an Musikensembles wird ein Entgelt nicht erhoben 
von Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule. 

2.1.3. Andere volljährige Personen (Externe), können das semesterbegleitende Ensembleangebot des Mu-
sikzentrums nutzen, wenn das konkrete Ensemble nicht für interne Zielgruppen eingerichtet wurde, die 
Kapazitäten nicht durch Mitglieder und Angehörige der Hochschule ausgeschöpft sind, keine zusätzli-
chen Ressourcen beansprucht werden und ihre Teilnahme wirtschaftlich vertretbar ist. Dieser Personen-
kreis entrichtet für die Teilnahme am Ensembleangebot des Musikzentrums ein pauschales Nutzungsent-
gelt gem. § 5. 
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2.2. Die Anmeldung als Schüler*in für den Instrumentalunterricht oder auch als Teilnehmer*in an einem Ensemble 
erfolgt online auf der Website des Musikzentrums oder im Büro der Musikdirektion der Leuphana Universität 
Lüneburg. Mit der Unterzeichnung des Anmeldeformulars bzw. dem Ausfüllen der Anmeldung online durch 
den*die Schüler*in ist seine*ihre Anmeldung verbindlich. Zudem nimmt sie*er mit ihrer*seiner Anmeldung die 
Bedingungen dieser Entgeltordnung an. Anmeldungen sind nicht übertragbar.  

2.3. Anzahl und Art des angebotenen Instrumentalunterrichts, Ensembles, Anmeldetermine und -fristen sowie die 
Höhe der Entgelte und Teilnahmelimitierungen werden auf der Website des Musikzentrums bekannt gegeben.  

2.4. Ein Anspruch auf die Nutzung der Angebote des Musikzentrums besteht nicht. 
 
§ 3 Ausnahmeregelungen 
In Härtefällen kann das Entgelt auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Entrichtung zu einer un-
billigen Härte führen würde (§ 14 Abs. 2 NHG). 
 
§ 4 Instrumentalunterricht 
4.1. Pauschales Grundentgelt pro Semester 
4.1.1. Das Musikzentrum erhebt für die unter Ziffer 2.1.2 benannten Personen bei Anmeldung eine Grundentgelt in 

Höhe von 30,00 EUR pro Semester. Das Entgelt ist von dem*der Schüler*in zu entrichten und dient der De-
ckung der administrativen und organisatorischen Kosten. 

4.1.2. Das Grundentgelt ist pro Semester einmalig zu entrichten und wird mit der Anmeldung nach 2.2 fällig. Dem 
Musikzentrum kann mit der Anmeldung eine Lastschriftermächtigung erteilt werden. 

4.1.3. Bei Rücktritt während des laufenden Semesters besteht kein Anspruch auf Erstattung des Grundentgeltes. 
Erfolgt der Rücktritt nach der Anmeldung nach 2.2, aber vor Beginn des Semesters wird Grundentgelt zu 
50% erstattet. 

 
4.2. Vertragsabschluss für den Instrumentalunterricht 
4.2.1. Die Inanspruchnahme des Instrumentalunterricht erfolgt auf Grundlage dieser Entgeltordnung und erfordert 

der Anmeldung des*der Schüler*in nach 2.2.. Die Anmeldung wird nach Ihrem Eingang insbesondere mit 
Blick auf die Kapazitäten geprüft. Bei Durchführbarkeit der angemeldeten Angebote, wird die Anmeldung 
vom Musikzentrum gegenüber dem*der Schüler*in verbindlich bestätigt. Ein Vertrag mit der Leuphana Uni-
versität Lüneburg über den Instrumentalunterricht kommt mit der Bestätigung des Musikzentrums zustande 
und verpflichtet den*die Schüler*in zur Zahlung des Entgelts. 

4.2.2. Inhalt des Vertrages sind die im Anmeldebogen und in der Bestätigung des Musikzentrums gemachten Anga-
ben der*des Schüler*in, insbesondere die bestimmte Anzahl an Instrumentalunterrichtsstunden sowie die in 
dieser Entgeltordnung niedergelegten Bestimmungen. 

4.2.3. Die erworbenen Unterrichtsstunden sind innerhalb der Vorlesungszeit eines Semesters einzulösen. 
4.2.4. Verträge über eine bestimmte Anzahl an Unterrichtsstunden enden mit der letzten vereinbarten Unterrichts-

stunde bzw. spätestens mit der im Anmeldebogen angegebenen Laufzeit.  
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4.2.5. Der Erwerb weiterer Unterrichtstunden für das laufende Semester als vertraglich vereinbart erfordert den 
Abschluss eines neuen Vertrages. Eine erneute Entrichtung des Grundentgeltes gem. 4.1 ist bei Unterrichts-
stunden im laufenden Semester nicht erforderlich. 

4.2.6. Die Verschiebung von Unterrichtstunden auf das kommende Semester ist ausgeschlossen. 
 

4.3. Höhe des Entgeltes, Fälligkeit, Zahlungshinweis für den Instrumentalunterricht 
4.3.1. Das Entgelt für den Instrumentalunterricht richtet sich nach der jeweils geltenden Entgelttabelle (Anlage 1).  
4.3.2. Das Entgelt wird mit Vertragsschluss insgesamt für alle Unterrichtsstunden entsprechend dem Vertrag fällig. 
 
4.4. Durchführung von Unterrichtsstunden 
4.4.1. Der Ort und die Zeit für die Unterrichtsstunden werden zwischen Schülern und Instrumentallehrenden indivi-

duell vereinbart. Die Schüler haben keinen Anspruch auf einen*e bestimmten Instrumentallehrer*in. 
4.4.2. Wurden mehr Termine für Unterrichtsstunden individuell vereinbart und geleistet, als vertraglich vereinbart, 

werden die mehr geleisteten Unterrichtsstunden gesondert der*dem Schüler*in Rechnung gestellt.   
4.4.3. Der Instrumentalunterricht findet ausschließlich in den Räumlichkeiten der Leuphana Universität Lüneburg 

statt. 
 
4.5. Absagen oder Ausfälle von Unterrichtsstunden 
4.5.1. Bei Ausfall einer vereinbarten Unterrichtsstunde wird ein Nachholtermin vereinbart. Der Nachholtermin hat 

während der Laufzeit des Vertrages stattzufinden, im Ausnahmefall, wenn aus Gründen, die dem Instrumen-
tallehrer zuzurechnen sind, kein anderer Termin gefunden werden kann, auch außerhalb der Vorlesungszeit.  

4.5.2. Die Entgeltverpflichtung bleibt unberührt, sofern eine vereinbarte Unterrichtsstunde durch den*die Schü-
ler*in weniger als 24h vorher abgesagt und ein Nachholtermin nach 4.5.1 vereinbart wird. Die Absage muss 
dem Instrumentallehrer*in rechtzeitig zugegangen sein (mindestens per Email). Ein Anspruch auf Ersatz ei-
ner nicht rechtzeitig abgesagten Unterrichtsstunde bzw. einem Nachholtermin besteht nicht. Für den Fall, 
dass die Absage durch den*die Instrumentallehrer*in erfolgt, ist das Musikzentrum auch berechtigt eine*n 
Ersatzlehrer zur Verfügung zu stellen. Ist weder ein Ersatzlehrer noch ein Nachholtermin möglich, wird das 
Entgelt für die einzelne Unterrichtsstunde erstattet. 

 
4.6. Erstattung der Entgelte 
4.6.1. Erstattung bei Ausfall, Wegfall oder wesentliche Änderung des Angebotes: Bei Ausfall oder Wegfall des ge-

samten Angebotes oder bei wesentlichen Änderungen besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstattung 
des entrichteten Entgeltes. Die Stellung eines Ersatzlehrers*in stellt keine wesentliche Änderung des Ange-
botes dar. Der Anspruch muss gegenüber dem Musikzentrum innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab 
erstmaligem Ausfall oder Wegfall bzw. Wirksamwerden der wesentlichen Änderung schriftlich geltend ge-
macht werden.   

4.6.2. Rücktritt aus wichtigen Gründen: Schüler*innen, die aus wichtigen, von ihnen nicht zu vertretenden Gründen 
an der Teilnahme nachhaltig verhindert sind, werden auf Antrag von der Zahlung befreit.  
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Ein Antrag auf Rücktritt aus privaten oder beruflichen Gründen nach erfolgter Anmeldung ist beim Musik-
zentrum schriftlich und unverzüglich einzureichen. 

4.6.3. Bei Rücktritt aus wichtigen Gründen (insbesondere schwerer Erkrankung) gem. Ziffer 4.5.3 erfolgt eine Er-
stattung nur, wenn dies durch eine Bescheinigung/Attest nachgewiesen wird. 

 
§ 5 Pauschales Nutzungsentgelt für Externe (Ensemblekarte) 
5.1. Gültigkeitsdauer, Fälligkeit und Zahlungshinweise 
5.1.1 Die Anmeldung für Externe für eine Ensemblekarte erfolgt ebenfalls gem. Ziffer 2.2 dieser Entgeltordnung. 

Der Vertrag über die Teilnahme an einem Ensemble erfolgt entsprechend 4.2.1 ff. dieser Entgeltordnung. 
5.1.2 Für das pauschale Nutzungsentgelt erhalten Externe eine Nutzungskarte (Ensemblekarte) für die Dauer ei-

nes Semesters, die sie dazu berechtigt das Ensembleangebot des Musikzentrums in Anspruch zu nehmen.  
5.1.3 Die Ensemblekarte ist innerhalb der ersten zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn eines jeden Semesters zu 

erwerben. Die Ensemblekarte kann nach Ablauf dieses Zeitraums nicht im laufenden Semester erworben 
werden.  

5.1.4 Das pauschale Nutzungsentgelt wird bei Erwerb der Ensemblekarte fällig. Die Entrichtung des pauschalen 
Nutzungsentgeltes erfolgt sowohl bei Online-Anmeldung als auch bei Anmeldung im Büro der Musikdirektion 
per Lastschrift. 

 
5.2. Erstattung des pauschalen Nutzungsentgeltes 
5.2.1 Bei Rücktritt besteht kein Anspruch auf Erstattung des pauschalen Nutzungsentgeltes.  
5.2.2 Das pauschale Nutzungsentgelt wird nur erstattet, wenn eine Teilnahme am angestrebten Ensembleangebot 

aus Gründen, die das Musikzentrum zu vertreten hat, dauerhaft nicht möglich ist. Ein Antrag auf Erstattung 
ist innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Eintreten der entsprechenden Gründe schriftlich an das 
Büro der Musikdirektion zu richten.  

5.2.3 Teilnehmende, die aus wichtigen, von ihnen nicht zu vertretenden Gründen an der Teilnahme verhindert 
sind, werden auf Antrag von der Zahlung befreit. Ein Antrag auf Rücktritt aus privaten oder beruflichen Grün-
den nach erfolgter Anmeldung ist beim Musikzentrum schriftlich und unverzüglich einzureichen. 

5.2.4 Bei Rücktritt aus wichtigen Gründen (insbesondere schwere Erkrankung) gem. Ziffer 5.2.3 erfolgt eine Er-
stattung nur, wenn dies durch eine Bescheinigung/Attest nachgewiesen wird. 

 
§ 6 Ausfall und Veränderung von Angeboten 
Das Musikzentrum ist jederzeit berechtigt, Angebote ausfallen zu lassen oder in andere Angebotsarten zu wandeln. 
Nach Möglichkeit wird dies rechtzeitig angekündigt. Entrichtete Entgelte werden ggfls. gemäß § 4 – 5 der Entgelt-
ordnung erstattet; darüber hinaus entstehen keine Regressansprüche. 
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§ 7 Hausordnung / Haftung 
7.1. Die Schüler*innen sowie Teilnehmer*innen der Ensembles sind verpflichtet, die Regelungen der Hausordnung 

der Leuphana Universität Lüneburg einzuhalten. Die Hausordnung ist auf der Website der Leuphana Universität 
Lüneburg abrufbar. 

7.2. Für Mitglieder (z.B. Studierende) der Universität Lüneburg, die das Angebot des Musikzentrums in Anspruch 
nehmen, besteht vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung durch die zuständige Unfallkasse Versicherungsschutz 
im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung. 

7.3. Die Leuphana Universität Lüneburg haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder Verschmutzung von zur 
Unterrichts- oder Ensemblezeit mitgebrachten Gegenständen, wie z.B. Instrumenten, Kleidungsstücken, Bril-
len, Schmuck, sonstigen Wertgegenständen und Geld. 

7.4. Die Leuphana Universität Lüneburg haftet darüber hinaus für andere Schäden als die Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit, die durch seine Mitarbeiter/innen verursacht wurden, nur insoweit, als die Schäden 
auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhalten oder auf einer schuldhaften Verletzung der wesentli-
chen Vertragspflichten des Betreuungsvertrages beruhen.   
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